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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1959

Norm

VersVG §149

Rechtssatz

Hat ein Dritter mit Zustimmung des Haftp1ichtversicherers für den Haftp1ichtversicherten Zahlung auf eine unter die

Haftp1ichtversicherung fallende Haftp1ichtverbindlichkeit geleistet, so hat der Versicherer den Versicherten von den

Ansprüchen, die der Dritte hieraus gegen den Versicherten herleitet, in gleicher Weise freizustellen wie von der

Haftpflichtschuld. Veröff: MDR 1960,207

Schlagworte

*D*
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